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In Le l l l g e n z e B l a t L
für die Qberantts - Bezirke

Tübingen , Rottcnburg , Rnzvld und Horb.

Zm Verlag bei Will ) . Heinr . Schramnr.

Nro. ?o. Montag den r. Sept . 182z.

l . Gemeinschaftliche Obecamtliche

Verfügungen.

II . Besondere Amtliche Verfügungen.

Oberamt Tübingen.

Tübbing en . ( An die Orts,Vorsteher .)

Del dem für das Etats , Jahr löA nun

geendigten RechnungS » Abhören hat daS

Odrrawt »vahrgenommcn , daß die früheren

Anordnungen in der Verwaltung und dem

RechnungS <Desen der Gemeinden nicht

überall genau und vollständig befolgt wer,

den. Es findet sich deßwegen veranlaßt

den Vorstehern folgendes wiederholt aufzu¬

geben.
1.) Es müssen dlechoch nicht gestellt-nRech-

nungen von iLZz unverzüglich und

längstens innerhalb 4 Wochen gestellt^
von den Gemeinde - Rächen und Bür,

ger - Ausschüßen nach der Vorschrift

des VerwaltungS , Ediktes geprüft und

dann sogleich an daS Revisorat einge,

schickt werden . Lezteres ist ungesäumt

zu besorgen , wenn die Rechnungen

bereits gestellt , und Vorschriftmäßig
geprüft sind.

Eben so ist die Prüfung der be¬

reits gestellten Rechnungen nicht aüft
zuschieben.

2 . ) Sind die bei den oberamtlichen Ab,
hören ertheilce Rezesse genau zu bc,

folgen , zu erledigen und zu beant,
worien.

3.) Die Einträge in den R «« ß «Büchern
den Gemeinde - Räkhen , Bürger - AuS,

schüßen und andern bethriligten Per¬

sonen bekannt zu machen und von ih¬
nen in den Rezeß « Büchern die Er¬

öffnungen beurkunden zu lassen.

4 .) Werden die Erfaz , Posten alle nicht

unverzüglich beigetrieben , so wird daS

Oberaml die Vorsteher und Rechner,

die ihre Schuldigkeit nicht thun , zu

nachdrücklicher L ' rafe ziehen und jeden

durch Schuld des Rechners nicht bei,

getriebenen Posten ihm aus den Rest

legen lassen . Lereeres wird in Zu,

kunft unnachstchtlich geschehen , wenn

ein Rechner auf irgend einen , bei der

Gemeinde gemachten Verdienst , z. B .,

Schreib - Verdi , »st u. d. gl. , etwas

ausbezahlt , so lange die Berdiensts«

zettel oder Verzeichnisse noch nicht Dr-
krctirt find.

5.) Die Liquidations - Posten sind , wenn

nicht ganz besondere Hindernisse vor«

wallen , die immer Anzuzeigen sind,

sogleich zu berichtigen und zu erledigen.
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« .) Alle unbezweifelt uneintreibaren Aus-
stände müssen , — Falls Niemanden
«ine Schuld beigrmessen werden kann
daß sie verlohren gehen — ohne Auf¬
schub in den Abgang gemeinderäthlick
erkannt , die eintreibaren Ausstände
übermittelst monatlicher Ansäze bei¬
getrieben werden.

7 .) Wo es nicht geschehet , stnd die längst
angeordnete monatliche Kassenstürze
in den Tagbüchern der Rechner von
dem Orts - Vorsteher und dem Ob¬
mann des Bürger - Ausschußes immer
Pünktlich zu bemerken und zu beur,
künden.

8 .) Har sich gezeigt , daß wenige alte
Gemeinderechner in dem hiesigen Ober-
amtS - Bezirk « mehr vorhanden sind,
welche noch Amts - Cautionen in baa-
rem Geld « bei der König !. Staats,
Caffe stehen haben.

Wege » dieser Rechner ist in dem
Staats - und RegnrungS , Blatt vom
Jahr 1817 Nrv . 49 - Pag . 5Z1 . ( Ver¬
glichen mit dem Staats - und Regie¬
rungs - Blatt vom Jahr 1809 Nro 13.
Pag . 97 . §. 6 .) verordnet:

„Daß sie künftig nicht in baarem
„Gelde , sondern durch Bürgschaft
„ten oder Unterpfand «, wie es vor
„dem 13. März 1809 gehalten wor-
„den , Cautionen einlegen sollen."

Innerhalb , 14 Tagen hak daher der
Ortsvvrsteher mit dem Gemeinderath
diese Cautionen Vvrschriftmäßig zu
reguliren , die nothigenEinträge in daS
Unterpfandsbuch und Gemeinderathsr
Protokoll zu machen , wenn Real - Un¬
terpfand ? bestellt werden , die eidliche
Drrzichtleistung der Eheweiber nicht zu

versäumen , und di«CautionS - Scheine
in der OrtS - Registratur sorgfältigzu verwahren.

Am 30 . September d. I . erwartet bas
Oberamt eine genaue Nachweisung von
jedem OrtS , Vorsteher , wie Alles dieses
befolgt worden sey bei Ordnungsstrafe im
Unterlassungs - Fall.

Den 26 . August 1823.
K . Oberamt.

Oberamt Rottenburg.
Rottenburg. (An  die Schultheis«

sen «Aemter .) Nach der Verordnung des
Königs . Ministerium des Innern vom Zten
d. M . in dem Staats und Regierungs -Blatt
Nro . 42 . ist die Visirung der Pässe der in
das Land kommenden Fremden Obliegen¬
heit des Oberamtmannes desjenigen Be¬
zirkes , welchen der Reisende bei seinem Ein¬
tritte in das Königreich zuerst betritt . We - n
jedoch die Straße , auf welcher der Fremde
in daS Innere deS Königreiches reiset , den
Sitz des Gränz - Obrramtes nicht berührt,
so tritt in die Stell « des Leztern in Bezi «,
hung auf die Obliegenheit der Paß , Vi¬
sirung dasjenige Oberamtein , dessen AmtS,
Siz der Fremde zuerst betritt.

Di « Schultheißen - Aemter , Grenzzol¬
ler re. rc. können daher die Pässe der in
das Land kommenden Fremden nicht mehr
unterschreiben , dagegen sind aber die Otts,
Vorsteher , zu Folge ihrer gesezlichen Ob¬
liegenheit , verpflichtet , nicht allein die
Otts - P̂olizei im Namen der Gemeinde,
sondern auch die Landes - Polizei im Na¬
men und auS beständigem Auftrag der
Regierung Hand zu haben , auf di«' Frem,
den , welche den Gemeinde - Bezirk bette,
ten , aufmerksam zu sein , im Fall entste-



Heilder» Verdachts den Reifenden , der sich
nicht gehörig zu legitimire » weiß , dem
Oberamte zur Untersuchung zu stellen, Aus¬
länder , die in die Klasse der in der Der,
ordnung vom 11. September 1Ü07 §. 7.
Staats - und Regierungs - Blatt Seite 447
und in der Jnstrucktion für das Landjäger-
Corps vom 5. Juni d. I . §. 7 . Staats -
und Regierungs - Blatt Seite 435 bezeich-
neten Personen gehören , wenn sie sich im
Bezirke eines GränzorteS betreten lassen,
unmittelbar über di« Gränze zu weisen,
oder, wenn sie im Innern des Königreichs
gemuffen werden , dem Oberamte zu über¬
liefern und das Letztere besonders auch in
Ansehung kder ohne Gewerb hrrumziehen-
den Landstreicher nach MaaSgabe verschon
gedachten Verordnung vom 11. Septem¬
ber 1807 §. 8. zu beobachten.

Reisende , welche mit Extra - Post oder
mit dem Postwagen ankommen , haben ihre
Pässe dem Gränzpost <Amte vorzuzeigen,
welches wegen der Visirung das Weitere
besorgen wird.

Ander « nicht mit der Post ankommende
Fremde sind aber bei ihrem Eintritt in das
Königreich durch di« Grenzzoller , Orts-
Dorsteher , Landjäger und Gastwirrhe , mit
welchen st - in Berührung kommen , über
ihre dißfalsige Obliegenheiten zu belehren.

Die Schultheissenämter werden nun an¬
gewiesen , hiernach sich genau zy achten und
di « Gränzzoller und Wirlhe re. rc. davon
gleichfalls zu unterrichten , damit von ihnen
diese Vorschriften ebenmäßig pünktlich voll¬
zogen werden.

Am 14 . August 1823.
K. Oberamt.

Oberamtsgericht Tübingen.
Tübingen . ( Fahrniß - Verkauf . )

AuS der Justizrath Weizelschen Verlassen¬

schaft werden am Donnerstag den 4. SHK.
Vormittags Y Uhr im Königwirth Wei,
Merschen Hause sammtliche Bücher gegen
baare Bezahlung verkauft , wozu die Lieb¬
haber hiemit eingeladen werden . Nachmit¬
tags 2 Uhr wird der Bücher - Verkauf fort-
geftzt , und die übrige Fahrniß verautti,
onirt werden.

Auch »verden alle diejenigen , welche et¬
wa von dem Verstorbenen Bücher entlehnt
haben , aufgefordert , solche vor dem zur
Auetion bestimmten Tage an das Oberamts-
Gericht zurückzugeben.

Den 22 . August 1823.
K . Oberamts - Gericht.

Tübingen. (Gläubiger - Vorladung .)
Die nach dem Tode der Ehefrau des BL-
kers Johannes Wächter von Walddorf , vor-
zunehmepdeEvenentual -Abtheilung , und ein
wegen mehrerer eingeklagter Schulden noth«
wendiges Exekutiv - Verfahren macht den
Aufruf sämtl . Gläubiger desselben nöthig.
Es werden daher dieselben unter Androhung
drö Ausschlußes auf Mittwoch den 17.
September Vormittags y Uhr auf das
RatbhauS in Walddorf hiemit eingcladen,
wo sie entweder in Perfon oder durch ge¬
nugsam Bevollmächtigte ihre Forderungen
zu liquidiren und der weitern Verhandlung
anzuwohnen haben.

Den 23 . August 1823.
K . Oberamtsgrricht.

Oberamtsgericht Nagold.
Nagold. (Gläubiger Aufruf .) Um

dem Schuldenwesen des RappenwirthS
Michael Rapp zu Walddorf auf den Grund
zu kommen , werden hierdurch alle Dieje¬
nigen , welche an gedachten Rapp aus
irgend einem Grunde eine Forderung zu
»rachen haben , aufgefordert , am

Donnerstag den 3 . Oktober d. I.



Morgens 6 Uhr in dem Rathhaus zu

Walddorf entweder in Person , oder durch

rechtsgültig Bevollmächtigte zu erscheinen,

ihre Forderungen anzugeben , und gehörig

zu erweisen , oder solches bis zu obigem

Tage durch schriftliche Recesse zu thun,

widrigenfalls sie sich di« nachtheilige Folge

selbst zuzuschreiben haben , daß ihr « For¬

derungen bey der etwa nachfolgendenSchul-

den - Verweisung unberüksichtigt blribeß.
Den 12. Aug 1623.

K. OberamtSgericht.

Oberburgermeisteramt Tübingen
Tübingen.  Nach neuerenErfahrun-

gen läßt sich bei dem Holz -Fällen di« Wald-

Säge ohne besondere Kosten mit Nuzen 'ans

wenden , statt daß bisher große Kerbe oder

Schröte geführt wurden , wodurch das beste

und schönste Holz nutzlos in Späne gehau»

«n , und . oft der schönste Stamm verdor¬

ben wird . Di « unterzeichnet « Stelle for¬

dert alle , welche Holz fällen , oder fällen

lassen , auf , diese fo vortheilhaft « Art in

Anwendung zu bringen.
Den 30 . August 1623.

Oberbürgermeisteramt.

Cameralamt Tübingen.
Tübingen.  Unterzeichneter hat ei,

nige ivoosi . Capital entweder an Gemein¬

den , oder an einzelne Güterbesizer in - er

hiesigen Gegend gegen dreifache gericht¬

liche Versicherung auszuleihen ; Liebhaber

können mir die Unterpfands - Zettel zur

Einsicht überbringen.
Tübingen den 28 . August 1823.

Üniversitäls - Kameral - Verwalter
Ammermüller.

Reuth  in . Am Donnerstag den 4. Scpt.

Vormittags 10 Uhr wird die unierzeich.

«ete Stelle di « Abführung von Soo Schss.

Haber von Reuthin nach Stuttgart im öf¬

fentlichen Abstreich veraccordiren , wozu di«

Liebhaber «ingeladrn werden.
Den 26. Aug. 1623.

K . Kameralamt.

Tübingen. (Liegenschaften und Fahr¬

niß - Verkauf . ) Aus dem Nachlasse des

verstorbenen Herrn Stadtrach Ioh . Fried.

Riß ist folgendes zum Verkauf ausgesezt:

Liegenschaft.
Ein 2stokigteS Wohnhaus mit einer

Scheuer , einem Hvlzschopf , Nebenhäußle

und Hofraithen an der Lustnauer Straße

gelegen.
5 Morgen 2 Vktl . 14^ Rth . Kuchen und

Grasgarten hinter obigem Haus , wovon

nach Belieben d«S HauS - Käufers abge¬

geben werden kann;
1 Mrg . t4 Rth . und
5 Drtl . 11 Rlh . ferner
25 Rth.

zusammen
2 Mrg . 2 Drtl . Wiesen im Ziegelthäle,

ganz an obigen Garten anstoßend;

ungefähr 1 Mrg . Ackers auf dem Kreuz.

5 Vrtl . ungefähr daselbst
ferner

1 Drittel an 4 Mrg . ^ Vrtl . 7x Rth . alda.

2 Vrtl . ioS Rth . Weinberg und Vorkhen

im Viehwaidle.
Die Liebhaber mögen sich an die mit

dem Verkauf beauftragten Herrn Stadt¬

rath Wilhelm Riß und Waldhornwirth

Fellmeth dahier wenden.
Mittelst Auktion wird am

Dienstag den 2 . September d. I . und
an den folgenden Tagen

gegen baare Bezahlung verkauft:
Fahrniß durch alle Rubriken , worunter na-



mentlich auch ly größere und kleinere Fäs¬
ser von 1 bis 12 Armer zum größten Theil
in Ersen gebunden : 5 Aimer Unterländer-
Wein lölyner GewächS)
4^ Aimer Most.

Di « Liebhaber werden eingeladen , sich
an obigem und den folgenden Tagen je Mor-
genS SUHr und Nachmittags 2Uhr in dem
Rißischen Hausse vor dem Lustnauer - Thor
«inzufinben.

Den 26. August 1323.
Waisengericht.

Tübingen . ( Heu « und Vieh - Ver¬
kauf .) Aus der Derlafsenschast deS verstor«
denen Herrn Ioh . Fried . Riß gewesenen
SradtrathS dahier werden am

Donnerstag den 11 . September d. I«
Morgens 3 Uhr

im öffentlichen Aufstreich Und gegen baare
Bezahlung im Rißischen Hausse verkauft:
vhngefahr SM Centner igutes Heu in grö
ßer «n und kleinerenQuantitäten , je nachdem
die Liebhaber eS wünschen . Am nemlichen
Tage werden sodann auch 4 Stück « Rind¬
vieh von zerschiedenem Alter verkauft . Wo¬
zu man die Liebhaber mit dem Bemerken
einladet , daß das Heu und daS Rind¬
vieh täglich beaugenscheinigt werden könne.

Den 27 . August 1323.
Waifengericht.

Tü dingen. (Verkauf des Haselmaier-
schen Hauses .) Das in der Neckarhald«
gelegene WohnhauS deS verstorbenen An¬
tiquar Hafelmaier gedenken die Erben des¬
selben nunmehr zu verkaufen , die Liebha,
brr werden daher «ingeladrn,

Donnerstag den 4 . Sept.
Nachmittags 2 Uhr

auf hiesigem Rathhause sich «inzufindem
Den 26. August ES.

Waifengericht.

Rottei : burg. (Abstreichs - Akkord.)
Dis Montag den ö- Sepr -mber Vormittags
3 Uhr wird in dem hiesigen Zwangsarbeit¬
haus die Lieferung folgender Bedürfniffe im
öffentlichen Abstreich verakkordirt werdet»
als;

200 Ellen geblaichten Zwilch.
160 — geblaichtes Äbwergen -Tuch.
325 — geblaichteö rerrsten Tuch.

75 — ungeblaichtes Abwergen -Tuch.
30 Pfund Wolle und
25 — geblaichtes reuften Garn,

wozu die Liebhaber hiemit eingeladen wer¬
den. Die Schultheissenämter werden er¬
sucht , dieses öffentlich bekannt zu machen.

Den 21 . August 1S2S.
Ober , Inspektion deS

Zwangs - Arbeitshauses.

Außeramtliche Gegenstände.
Tübingen. (Verkaufvon Faß - und

Band - Geschirr u . s. w.) Die Schramm-
schen Erben verkaufen im Aufstreich Frei¬
tag Vor-  und Nachmittag den 5 . Sept.
d. I . gegen baare Bezahlung 43s Armer
in Eisen gebundene Fässer zu 2 , 3 , 4 , 5,
6,7,  6 , y Aimerz mehrere Vierling in
Holz gebunden , von 2 Imi bis ig Im»
und 2 noch ungebraucht « ganz neue Faß
von 6Z Aimer und 45 Aimer nebst meh¬
reren Keller - Geräthschaften und ungefähr
1 Aimer guten Essig - Wein im ganzen
oder Imi - und Maassweiß . Die Liebha-
öerwollen sich an obgemeldtem Tage in der
SchraMM 'schenBchausung einfinden.

Tübingen. (Verkauf von Hohlzie¬
geln .) Zugleich werden im Schramm 'fche»
Hause am 5 . Sept . Vormittags 3 bis 4M
Hohlziegel im Aufstreich verkauft werden.



Tübingen . Rechter vorzüglich guter
WeinesstMu 22 kr. , gewöhnlicher zu lOkr.
und 6 kr. die Maas , und Jmiwetö noch
wohlfeiler ist zu haben bei

Kaufmann Hauff.

Tübingen.  Unterzeichneter hat ein«,
Mosttrott und Mahltrog samt Zugehör um
billigen Preis zu verkaufen.

Den 2ö . Aug . 1Ü2Z.
Zeugmrcher Koch

Tübingen. (Fässer - Verkauf .) An
dem Haufe Nro . 788 . werden erlich und 60
Aimer in Elfen gebundene weingrüne Fäs¬
ser von verschiedenem Gehalt verkauft . Die
Liebhaber wollen sich bei dem Kiefermeister
Aoh. Entenmann dahier melden.

Tübingen.  Der Unterzeichnete macht
dem verehrten Publico die Anzeige , daß
er «ine Essigsiederey eingerichtet , und für
jezt , so wie in der Folge dauerhaften und
für die Gesundheit unschädlichen

Frucht - und Most -Essig die Maaß für ü kr.
Weine und Johannesbeer - Essig

die Maaß für 12 und 16 kr.
abzugehen hat , und bey Quantitäten billi¬
gere Prciße zustchert,  auch auf wohl¬
riechenden Essig , Bestellungen annimmt.

Jakob Con . Schweickhardt.

Tübingen.  Dir KaufSliebhaber von
4 bis 5 Aimer Mischling , auch eineS Quan --
tumS igiyner Weins geringerer Qualität
erfahren das Nähere bei Ausgeber diese-
Blatts.

Tübingen.  Ein ganzer Boden mit
Stube , Stubenkammer , Küche und Speis¬
kammer , Nebst beschlossener Oehrn - Kam - '

wer und Hölzkammer ist bis Martini zu
vermieihen bei

Abraham Haarer
beim Löwen.

Tübingen.  Bierbrauer Schnarch beim
Spital ist willens seine Behausung mit
3 heizbaren Stuben cc>unter annehmlichen
Lcdinguygen zu verkaufen.

Wöchentliche Frucht - Fleisch - und
Brod - Kreiße.

In Tübingen,
am 29. August irr ; .

.Frucht - Preißr.
AlterPinkel 1 Schfl .zst .45kr .4fl . ykr4st .36kr.
Neuer — 1 Schfl . 2fl .46kr .3fl .ykr. 3ff.ZOkr,
Haberl Schfl . Zfl. Zfl. i4 kr. zfl . zü kr.
Kernen i Sri . Haber
Gersten 1 — 34 kr. Rocken Z4kr.
Erbsen 1 — Bohnen
Wicken 1 — Linsen

VictuaUen - Preiße.
Ochsenfleisch . . 1 Pf . 7 kr.
Rindfleisch . . 1 — 6 kr.
Hammelfleisch . . 1 — 6 kr.
Schweinfleisch mit Speck 1 Pf . 7 kr.

— — ohne — 1 — 6 kr.
Kalbfleisch . . 1 — 5 kr.

B r o d - T a x.
S Pfund Kernenbrod « . 18 kr.
8 — Ruckenbrod « . 16 kr.
1 Kreuzerweck schwer . y Lt. 1Z Qt

Anekdoten und Erzählungen.
Bei der Aufführung der Jungfrau von

Orleans in Wien sagte jemand , als jJo,
Hanna in ihrem Helme erschien , zu einer
nachbarlichen Äame: „Ha , welch' ein anti¬
ker  Kopf !" — „ Ja wohl , versezre diese,
„sie ist hchh überhaupt etwas zu dick.
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